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� FFH-Verträglichkeitsprüfung
� FFH-Ausnahmeprüfung

� Alternativenprüfung
� Zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses
� Kohärenzsicherungsmaßnahmen
� Unterlagen

� Beispiele
� Leitfäden, Handbücher, Planungshilfen, etc.



Ablauf der Prüfungen

Prüfung auf Verträglichkeit mit den für das Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen: kann das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile führen?

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

nein

ja

Gibt es zumutbare Alternativen, die zu keinen 
/geringeren Beeinträchtigungen führen?

Gibt es zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses?

ja

Neufassung 
des Projektes

nein

Prioritäre Lebensraumtypen / Arten in 
Mitleidenschaft gezogen?

nein das Projekt ist 
unzulässig

ja

nein
Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

ja

Gründe im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit oder maßgeblich günstigen 
Umweltauswirkungen?

ja

Stellungnahme der Europäischen 
Kommission 

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

nein

ja Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

FFH-Verträglichkeitsprüfung

FFH-Ausnahmeprüfung



FFH-Verträglichkeitsprüfung

Prüfung auf Verträglichkeit mit den für das Gebiet fest-
gelegten Erhaltungszielen: 

Kann das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen?



FFH-Ausnahmeprüfung

Gibt es zumutbare Alternativen, die zu 
keinen / geringeren Beeinträchtigungen 
führen?

Gibt es zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses?

ja

nein

Prioritäre Lebensraumtypen / Arten in 
Mitleidenschaft gezogen?

nein das Projekt ist 
unzulässig

ja

nein
Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

ja

Gründe im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit oder maßgeblich günstigen 
Umweltauswirkungen?

ja

Stellungnahme der Europäischen 
Kommission 

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

nein

ja Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Neufassung des 
Projektes



Rolle des BMU

� „die zuständige Behörde über das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit“

� Beratung!



FFH-Ausnahmeprüfung

Informationen über die zuständige Behörde

Unterrichtung oder Bitte um Stellungnahme



FFH-Ausnahmeprüfung

Ein prioritärer Lebensraum/ 
eine prioritäre Art ist nicht in 
Mitleidenschaft gezogen.

Projektbeschreibung

Betroffene Natura 2000-Gebiete



FFH-Ausnahmeprüfung

Darlegung der Ergebnisse der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung

sowie Darlegung 
der in das Projekt  integrierten 
Minimierungsmaßnahmen



Alternativenprüfung

Gibt es zumutbare Alternativen, die zu 
keinen / geringeren Beeinträchtigungen 
führen?

Gibt es zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses?

ja

nein

Prioritäre Lebensraumtypen / Arten in 
Mitleidenschaft gezogen?

nein das Projekt ist 
unzulässig

ja

nein
Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

ja

Gründe im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der 
öffentlichen Sicherheit oder maßgeblich 
günstigen Umweltauswirkungen?

ja

Stellungnahme der Europäischen 
Kommission 

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

nein

ja Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Neufassung 
des Projektes



Alternativenprüfung

Untersuchte Alternativen (ggf. 
einschließlich Nullvariante)
und 

Gründe, warum sich für die 
Vorzugsvariante entschieden wurde 
und warum die anderen Varianten 
verworfen wurden



Alternativenprüfung

� Alternativen müssen geprüft werden, wenn sie
� zumutbar sind und
� keine oder geringere Auswirkungen auf 

Natura 2000-Gebiete haben.



Gibt es zumutbare Alternativen, die zu 
keinen / geringeren Beeinträchtigungen 
führen?

Gibt es zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses?

ja

nein

Prioritäre Lebensraumtypen / Arten in 
Mitleidenschaft gezogen?

nein das Projekt ist 
unzulässig

ja

nein
Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

ja

Gründe im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der 
öffentlichen Sicherheit oder maßgeblich 
günstigen Umweltauswirkungen?

ja

Stellungnahme der Europäischen 
Kommission 

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

nein

ja Festlegung von Ko-
härenzsicherungs-
maßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Neufassung 
des Projektes

Zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses



Stellungnahme der KOM

} Unterrichtung der KOM

Entscheidend ist der maßgebliche Grund
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Zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses



Zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses

� Projektinteressen müssen
� zwingend,
� überwiegend und
� öffentlich

sein.



Kohärenzsicherungs-
maßnahmen

Gibt es zumutbare Alternativen, die zu 
keinen / geringeren Beeinträchtigungen 
führen?

Gibt es zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses?

ja

nein

Prioritäre Lebensraumtypen / Arten in 
Mitleidenschaft gezogen?

nein das Projekt ist 
unzulässig

ja

nein
Festlegung von 
Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

ja

Gründe im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der 
öffentlichen Sicherheit oder maßgeblich 
günstigen Umweltauswirkungen?

ja

Stellungnahme der Europäischen 
Kommission 

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

Festlegung von 
Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Unterrichtung der 
Europäischen 
Kommission

nein

ja Festlegung von 
Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen

Genehmigung 
kann erteilt 
werden

Neufassung 
des Projektes



Kohärenzsicherungs-
maßnahmen

Beschreibung und Begründung 
der Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

einschließlich 
der Zeitplanung und 
des Monitorings



Kohärenzsicherungs-
maßnahmen

� Maßnahmen unterteilen sich in zwei Stränge: 
� die funktionalen Maßnahmen , die die durch das 

Projekt beeinträchtigten Funktionen wiederherstellen, 
� die formalen / rechtlichen Maßnahmen , d.h. die 

Aufnahme dieser Maßnahmen in das Netz Natura 2000 
und die nationale Unterschutzstellung, wenn die 
Maßnahmen außerhalb von Natura 2000 stattfinden.

� Die Maßnahmen sollten grundsätzlich wirksam sein, bevor 
der Schaden eintritt.

� „like by like“-Ausgleich – ausgeglichen werden die 
beeinträchtigten Arten / LRT und ihre Funktionen.

� Die Kohärenzsicherungsmaßnahmen müssen über die 
Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen hinaus gehen.



Unterlagen

� Unterrichtung (Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 FFH-RL)
� Formblatt (max. 10-15 Seiten)
� Karten: Überblick über betroffenes Natura 2000-Gebiet, 

Projekt: Lage der Maßnahmen / Beeinträchtigungen, 
Lage der Kohärenzsicherungsmaßnahmen

� zweifach (1 x Kommission, 1 x BMU)
� Bitte um Stellungnahme (Art. 6 Abs. 4 UAbs. 2 FFH-R L)

� Formblatt (wenn möglich max. 10-15 Seiten)
� Karten: Überblick über betroffenes Natura 2000-Gebiet, 

Projekt: Lage der Maßnahmen / Beeinträchtigungen, 
Lage der Kohärenzsicherungsmaßnahmen

� ggf. CD mit weiteren Unterlagen (FFH-VP, 
Ausführungen zu Kohärenzmaßnahmen etc.)

� dreifach (2 x Kommission, 1 x BMU)



Beispiele

� Unterrichtung nach Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 FFH-RL: 
Deichrückverlegung der Hochwasserdeiche IV und V 
im Bereich Weisweil / Rheinhausen, Baden-
Württemberg

� Unterrichtung nach Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 FFH-RL: 
Sanierung des Isardeiches bei Gaden, Bayern

� Bitte um Stellungnahme nach Art. 6 Abs. 4 UAbs. 2 
FFH-RL: BAB 20 – Nord-West-Umfahrung Hamburg, 
Schleswig-Holstein



Beispiele



Deichrückverlegung der Hoch-
wasserdeiche IV und V, BW

� Unterrichtung im März 2007,
� 6-seitiges Formblatt mit Anlagen (Planfeststellungsbe-

schluss, Verträglichkeitsprüfung und Ausnahmeprüfung),
� Rückverlegung der Rheindämme IV und V in den 

Gemeinden Rheinhausen, Rust und Weisweil,
� betroffene Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiet DE 7712-

341 „Taubergießen, Elz und Ettenbach“, 
Vogelschutzgebiet DE 7712-401 „Rheinniederung 
Sasbach-Wittenweiter“,

� Schadensbegrenzungsmaßnahmen: Minimierung des 
Eingriffs, indem der Rückbau der Deiche nur dort erfolgt, 
wo dies aus hydraulischen Gründen erforderlich ist,



Deichrückverlegung der Hoch-
wasserdeiche IV und V, BW

� erhebliche Beeinträchtigungen des Kammmolches durch 
veränderte Standortbedingungen (Durchströmung des 
Laichhabitates bei Hochwasserereignissen), LRT *6210 / 
LRT 6510: Verlust der auf den Hochwasserdämmen 
vorhandenen LRT,

� Darlegung der untersuchten Alternativen und Begrün-
dung, warum sich für die Rückverlegung entschieden 
wurde: Sanierung der bestehenden Hochwasserdämme 
(u.a. schlechterer Hochwasserschutz, GW-Probleme, 
ungünstige Retentionsvolumen-Bilanz), Rückverlegung 
von Deich IV und Sanierung von Deich IV und V in zwei 
Varianten (u.a. Verlust an Retentionsraum, GW-
Probleme),



Deichrückverlegung der Hoch-
wasserdeiche IV und V, BW

� maßgeblicher Ausnahmegrund: Gesundheit des 
Menschen: hier Verbesserung bzw. Herstellung des 
Hochwasserschutzes für besiedeltes Gebiet,

� Kohärenzsicherungsmaßnahmen:
Kammmolch: Herstellung von dauerhaft 
grundwassergespeisten Stillwasserfläche; 
LRT *6210 / LRT 6510: Anlage der LRT auf den neuen 
Dammkörpern.



Deichrückverlegung der Hoch-
wasserdeiche IV und V, BW

Auswahl aus den beigefügten Karten



Sanierung des Isardeiches 
bei Gaden, Bayern

� Unterrichtung im Mai 2008,
� 6-seitiges Formblatt Erläuterungen und 3 

Übersichtskarten,
� Sanierung des Isardeiches durch Oberflächen-

dichtung im FFH-Gebiet DE 7537-301 „Isarauen von 
Unterföhring bis Landshut“,

� Schadensbegrenzungsmaßnahmen: Verpflanzung 
eines Teils der Kalkmagerrasensoden,

� erhebliche Beeinträchtigungen des LRT *6210 durch 
Zerstörung durch die Baumaßnahmen, dadurch 
teilweise Unterbrechung des lokalen Magerrasen-
Verbundnetzes und erhebliche Beeinträchtigungen 
der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, 



Sanierung des Isardeiches 
bei Gaden, Bayern

� Darlegung der untersuchten alternativen Bautechniken 
(Innendichtung) sowie Begründung, warum die Variante 
ausgeschieden wurde (Dringlichkeit, nicht geringerer 
Eingriff sowie nicht zumutbare Kosten), 

� maßgeblicher Ausnahmegrund: Gesundheit des 
Menschen und öffentliche Sicherheit: hier Hochwasser-
schutz für besiedeltes Gebiet,

� Kohärenzsicherungsmaßnahmen: Erarbeitung eines 
Verbundkonzeptes, Durchführung von Entbuschungs-
maßnahmen, regelmäßige Pflegemahd, 
Erfolgskontrolle und ggf. Anpassen der 
Pflegemaßnahmen.



Sanierung des Isardeiches 
bei Gaden, Bayern

Beigefügte Kartenunterlagen



Beispiel BAB 20 –
Nord-West-Umfahrung HH, SH

� Bitte um Stellungnahme im Juli 2009,
� 8-seitiges Formblatt Erläuterungen und Übersichts-

karten sowie Erläuterungsbericht mit Anlagen (4 
Ordner),

� Querung des FFH-Gebietes DE 2127-391 „Travetal“
durch Brückenbauwerk,

� Schadensbegrenzungsmaßnahmen: Optimierung am 
Brückenbauwerk etc.,

� erhebliche Beeinträchtigungen des LRT 9160 durch 
direkte Flächeninanspruchnahme und der LRT *7220, 
9160, 9130, *9180, und *91E0 durch indirekte 
Wirkungen wie Stickstoffeinträge, Zerschneidung der 
Waldkomplexe sowie verkehrsbedingte Störungen der 
charakteristischen Avifauna,



Beispiel BAB 20 –
Nord-West-Umfahrung HH, SH

� Darlegung der untersuchten drei Trassenvarianten mit 
Begründung, warum Alternativen ausscheiden,

� maßgeblicher Ausnahmegrund: andere zwingende 
Gründe der überwiegenden öffentlichen Interesses: 
hier Bewälti-gung der europäischen und nationalen 
Verkehrsströme, wirtschaftliche Entwicklung der 
angebundenen regionalen Zentren und 
strukturschwachen Räume



Beispiel BAB 20 –
Nord-West-Umfahrung HH, SH

� Durchführung der Kohärenzsicherungsmaßnahmen, 
bevor der Schaden eintritt; insbesondere Waldent-
wicklungs- und -umbaumaßnahmen, Umwandlung von 
artenarmen, feuchten Grünland in *91E0, Schaffung 
von *9180, Eingliederung der Maßnahmen in das Netz 
Natura 2000, 
langfristige Überwachung der Entwicklung.



Beispiel BAB 20 –
Nord-West-Umfahrung HH, SH

Übersichtskarte Kohärenzmaßnahmen

Querung des FFH-Gebietes

Lage des FFH-Gebietes

Auswahl aus den beigefügte Kartenunterlagen



Beispiel BAB 20 –
Nord-West-Umfahrung HH, SH

� Stellungnahme der Kommission vom 11. Juni 2010,
� positive Stellungnahme,
� geknüpft an Bedingungen:

� Kohärenzsicherungsmaßnahmen werden 
entsprechend der übersandten Unterlagen 
durchgeführt und überwacht,

� der Kommission wird ein ausführlicher Bericht 
über die Durchführung und Überwachung der 
Maßnahmen vorgelegt.

� Stellungnahmen der Kommission veröffentlicht unter:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ 
management/guidance_en.htm



Sektorspezifische Leitfäden 
der Europäischen Kommission

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf



Kooperationen, 
Konfliktmanagement



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


